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Renoviertes Recht: Die auf-
gehübschte Justitia wird in der
Rerner Gerechtigkeitsgasse auf
ihren Sockel zurückgestellt (2005).
0|ld Edi Engeler/Keystone

Forschung am Gesetz
Das Obligationenrecht ist wichtig
für die Rechtsbeziehungen zwischen
Privatpersonen und für Unternehmen.
Rechtswissenschaftler haben das Recht
rtun modernisiert. Jetzt liegt der Ball
beim Bundesrat. Von Caroline Schnyder

Es
gibt Bucher, die das Potenzial ha¬

ben, einiges zu verandern. Zu diesen
gehört zweifelsohne das von Ciaire
Huguenin und Reto M. Hilty

herausgegebene «Schweizer Obligationenrecht
2020 - Code des obligations suisse 2020»,
erschienen im April 2013. Der «Entwurf fur
einen neuen allgemeinen Teil» beruht auf
einem Forschungsprojekt, das diesen
allgemeinen Teil des schweizerischen
Obligationenrechts (OR) systematisch uberarbeitet

hat.
Fur die Rechtsbeziehungen zwischen

Privatpersonen und fur Unternehmen ist
der allgemeine Teil des OR von enormer
Bedeutung, weil er die Schuldverhaltnisse
regelt und die allgemeinen Vertragsregeln
umfasst. Doch das geltende OR ist 1912 in
Kraft getreten, lange bevor beispielsweise

das Internet die möglichen Formen des

Vertragsabschlusses verändert hat. Der
allgemeine Teil des OR enthalte zudem
Lücken und Ungereimtheiten, und einige
Artikel seien so schwer verstandlich, dass
der Umgang mit dem Gesetz frustrierend
werden könne, sagt die Privatrechtsprofessorin

Ciaire Huguenin.
Zusammen mit ihrem Zürcher Kollegen

Reto M. Hilty leitete Ciaire Huguenin die
23-kopfige Gruppe mit Forschenden aus
allen Schweizer Rechtsfakultaten, die das
OR 2020 simultan auf Deutsch und Franzosisch

ausgearbeitet hat. Bei der Überarbeitung

ging es darum, vor dem Hintergrund
internationaler Bestrebungen, insbesondere

auch solcher der EU, ungeschriebene

Grundsatze der Rechtsprechung und Lehre
nachzufuhren, die Bestimmungen an neue
Realitäten anzupassen, eine klare, moderne

Sprache zu finden und Ubersicht zu
schaffen. Dabei hat man sich an bewahrte
Rechtssetzungstraditionen gehalten: Die
Artikel umfassen in der Regel nicht mehr
als drei Absätze, diese nicht mehr als einen
Satz. Neben der deutschen und der
französischen Sprachversion enthalt das Regelwerk

auch eine italienische und eine englische

Ubersetzung des Gesetzestexts.

Übersichtlicher Aufbau
Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis des OR
2020 zeigt den ubersichtlichen Aufbau und
erschliesst wichtige Veränderungen gegenüber

dem geltenden OR: Neu ist beispielsweise

eine Norm, die Konsumenten allgemein

und nicht nur in einzelnen Fallen ein
Widerrufsrecht zugesteht; neu sind auch
die Artikel zur Entstehung einer Obligation
aus Liquidation, die einheitlich regeln, wie
im Fall eines gescheiterten Vertrags mit
bereits erfolgten Vertragsleistungen
umzugehen ist. Ebenfalls neu sind die
Bestimmungen zur Kündigung der heute häufigen

Dauervertrage oder zur Anpassung von
Verträgen an veränderte Verhaltnisse.

Ziel des Forschungsprojekts war es von
vornherein, einen eidgenossischen Ge-
setzgebungsprozess anzustossen, der 2020
abgeschlossen sein sollte - daher auch der
Name des Entwurfs. Es gehe dabei nicht
darum, die eigentliche Gesetzgebung
vorwegzunehmen, sondern um einen Vorschlag,
der diskutiert und verändert werden könne,

erklart Ciaire Huguenin. In der Fruh-
jahrssession 2013 sind denn auch im
National- und im Standerat Postulate «Für ein
modernes Obligationenrecht» eingereicht
worden, die den Bundesrat auffordern, vor
dem Hintergrund des OR 2020 eine
Revision des geltenden OR ins Auge zu fassen.

Bundesratin Simonetta Sommaruga hat
die Postulate im Namen des Gesamtbundesrats

entgegengenommen, der Ball liegt
jetzt beim Bundesamt fur Justiz. Es sei in
der Tat ungewöhnlich, dass ein Projekt
der freien Forschung einen solchen Pro-
zess auslose, gibt Ciaire Huguenin zu. Ob
sie denn gern an einem neuen OR
weiterarbeiten wurde, sollte es zu einem Gesetz-
gebungsprozess kommen? Ja, furs OR mache

sie fast alles, lacht sie.
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